
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/7/14 10Os1/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1967

Norm

StPO §3

Rechtssatz

Die Aufzählung der Beweismittel ist in der StPO keine taxative; das Strafgericht ist berechtigt, sich jedes der

Wahrheitsfindung dienlichen Beweismittels (also auch zB eines Sachverständigen als Zeugen) zu bedienen.

Entscheidungstexte

10 Os 1/67
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